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Erwägungen

E. 1
Die Schuldnerin und Beschwerdeführerin (fortan Schuldnerin) ist seit dem 16. März 2011
im Handelsregister des Kantons Zürich als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
eingetragen. Sie bezweckt den Betrieb von Res- taurants (act. 5).

E. 2
Mit Urteil vom 9. April 2014 eröffnete das Konkursgericht des Bezirks- gerichts Zürich den
Konkurs über die Schuldnerin für eine Forderung der Gläubi- gerin und
Beschwerdegegnerin (fortan Gläubigerin) von Fr. 1'530.00 nebst 5 % Zins seit 13.
September 2013 zuzüglich Mahn- und Bearbeitungsgebühren von Fr. 30.00 und Fr. 50.00
sowie Betreibungskosten von Fr. 146.30 (act. 3). Das Ur- teil wurde der Schuldnerin am 10.
April 2014 zugestellt (act. 7/11 bzw. vollständi- ger Track & Trace-Ausdruck der Post für
die Sendungsnummer …). Mit rechtzeitig eingereichter Beschwerde vom 11. April 2014,
gleichentags dem Obergericht überbracht, beantragte die Schuldnerin die Aufhebung des
Konkurses und stellte gleichzeitig das Gesuch, es sei der Beschwerde die aufschiebende
Wirkung zu erteilen (act. 2 S. 1).

E. 3
Mit Verfügung vom 14. April 2014 wurde der Beschwerde antragsge- mäss die
aufschiebende Wirkung zuerkannt und wurde die Schuldnerin aufgefor- dert, für die Kosten
des Beschwerdeverfahrens einen Vorschuss von Fr. 750.00 zu bezahlen (act. 9).

E. 3.1
Die Zahlungsfähigkeit ist glaubhaft zu machen, das heisst mittels Ur- kunden so zu belegen,
dass objektiv überprüfbar der Schluss erlaubt wird, es be- stehe eine gewisse
Wahrscheinlichkeit dafür, die Sachdarstellung der Schuldnerin treffe zu. Vorausgesetzt
wird, dass die Zahlungsfähigkeit wahrscheinlicher er- scheint als die Zahlungsunfähigkeit
(BSK SchKG II-Giroud, 2. Auflage 2010, Art. 174 N 26). Ein Beweis, der die Überzeugung
gestattete, die Sachdarstellung des Schuldners sei zutreffend, ist nicht nötig.
Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit denen die
Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden kön- nen. Die Schuldnerin hat
deshalb aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, ihren lau- fenden Verpflichtungen
nachzukommen und in absehbarer Zeit auch die beste- henden Schulden abzutragen. Bloss
vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen sie noch nicht als zahlungsunfähig
erscheinen. Anders verhält es sich, wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine
finanzielle Verbesserung ihrer Si- tuation zu erkennen sind oder sie auf unabsehbare Zeit
illiquid erscheint. Der Um- stand, dass offene Betreibungen mittlerweile beglichen wurden,
darf als ein Indiz für eine bloss temporäre Illiquidität berücksichtigt werden.



E. 3.2
In der Beschwerdeeingabe vom 11. April 2014 verwies die Schuldnerin lediglich auf die
erfolgte Tilgung der Konkursforderung mit Sicherstellung der Konkurskosten. Zu ihrer
Zahlungsfähigkeit äusserte sich die Schuldnerin dagegen nicht (act. 2). Aus diesem Grund
wurde die Schuldnerin in der eingangs erwähnten Verfü- gung vom 14. April 2014 auf Art.
174 Abs. 2 SchKG hingewiesen, wonach sie zu- sätzlich zum Nachweis eines
Konkursaufhebungsgrundes mit Einreichung geeig- neter Unterlagen ihre
Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen habe. Gleichzeitig wurde der Schuldnerin erklärt,
dass sie ihre Beschwerde bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist entsprechend ergänzen
könne (act. 9 S. 2 ff. sowie S. 4 Disposi- tivziffer 3).

- 5 - Dessen ungeachtet hat sich die Schuldnerin bis zum Ablauf der Rechtsmit- telfrist am
22. April 2014 weder zu ihrer Zahlungsfähigkeit geäussert, noch hat sie entsprechende
Unterlagen eingereicht. Auch bis heute ist dies nicht erfolgt. Nach Ablauf der
Rechtsmittelfrist eingereichte Unterlagen wären indes ohnehin nicht beachtlich (vgl. OGer
ZH PS120235 vom 16. Januar 2013, E. II./3.1). Daher ist androhungsgemäss aufgrund der
Akten zu entscheiden (act. 9 Dispositivziffer 3).

E. 3.3
Die Schuldnerin hat sich weder in der Beschwerdebegründung noch in einer
Beschwerdeergänzung zu ihrer Zahlungsfähigkeit geäussert. Es fehlt daher an Unterlagen
und/oder Vorbringen, welche eine Einschätzung der Zahlungsfä- higkeit der Schuldnerin
ermöglichten. Die Schuldnerin vermag ihre Zahlungsfä- higkeit somit nicht glaubhaft zu
machen. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde gegen die Konkurseröffnung.

E. 4
Da am 14. April 2014 die aufschiebende Wirkung gewährt wurde (act. 9), ist der Konkurs
neu zu eröffnen. III.
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